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Vor l age  

an den 

Verw al tungsa us schus s  

und den 

Aus s c hus s  für  Jugend,  Fami l i e ,  Schule  und Soz i a le s  

 

Übernahme der Privatsternwarte auf dem Grundstück der Grundschule Lessingstraße 
in städtisches Eigentum; 
Annahme einer Spende sowie Abschluss eines Aufhebungsvertrages 
 
 
Herr Manfred Braun aus Helmstedt hat im Jahr 1992 die Erlaubnis der Stadt Helmstedt er-
halten, auf dem Grundstück der Grundschule Lessingstraße eine private Sternwarte zu er-
richten. In einem Vertrag vom 11.11.1992 (in der Änderungsfassung vom 18.09.1995 wegen 
einer Ergänzung um ein Sonnenobservatorium) wurden mit Herrn Braun die Nutzungs- und 
Kostenmodalitäten vereinbart. Einzelheiten sind der seinerzeitigen Vorlage 203/1992 nebst 
Vertragsausfertigungen im RIS zu entnehmen. 
 
Aus gesundheitlichen Gründen kann Herr Braun die o.a. Sternwarte nicht mehr betreiben 
und möchte sie gern im Wege einer Schenkung an die Stadt Helmstedt kostenfrei übereig-
nen. Die Grundschule Lessingstraße würde für die Schülerinnen und Schüler das Angebot 
auf dem eigenen Schulgrundstück weiterhin gern nutzen. In der Vergangenheit sei die 
Sternwarte regelmäßig in den Schulbetrieb einbezogen worden. Das Gymnasium am Böt-
schenberg hat ebenfalls Interesse bekundet, die Sternwarte in die schulische Projektarbeit 
einzubeziehen. 
 
Die Sternwarte  nebst Sonnenobservatorium (sog. 

-Haus", 1995 erbaut) mit ihren Gebäuden und Teleskopen befindet sich in einem 
voll funktionstüchtigen, einwandfreien Zustand. Dieses Gesamtobjekt ist in der hiesigen Re-
gion einzigartig. Im Lichte des weiterhin bestehenden schulischen Nutzungsinteresses und 
etwaiger künftiger Nutzungsmöglichkeiten z.B. auch im Rahmen der Erwachsenenbildung 
wäre es sehr bedauerlich und unangemessen zugleich, gegenüber Herrn Braun auf einen 
Abbau dieser Anlage und die Wiederherstellung des ursprünglichen Grundstückszustands 
nach § 11 des Vertrages zu beharren. 
 
Herr Braun wäre bereit, der Stadt Helmstedt die Gesamtanlage kostenfrei als Spende zu 
übereignen. Der seinerzeitige Herstellungs- bzw. Beschaffungswert der Sternwarte sowie 
des Sonnenobservatoriums lässt sich mit Herrn Braun nicht mehr exakt klären. Nach den der 
Verwaltung vorliegenden Angaben ist ein Versicherungswert von insgesamt 42,5 TEUR ab-
gesichert. Angesichts der ebenfalls als Schenkung angebotenen Filter und Kleingeräte ist 
laut Herrn Braun von einem Gesamtwert in Höhe von rd. 50,0 TEUR auszugehen. Eine kos-
tenmäßige Trennung der Herstellungs- und Anschaffungskosten in Gebäude bzw. techni-
sche Ausstattung ist Herrn Braun nicht mehr möglich. 
 
Der von der Stadt bei Übernahme der Gesamtanlage zu leistende Kostenaufwand wäre bei 
alledem gering. Die innerhalb der bestehenden Rahmenverträge zu tragenden Stromkosten 
und Versicherungsbeiträge sind im Vergleich zu diesem Aufwand für die städtischen Grund-
schulen marginal und können aus dem vorhandenen Fachbereichsbudget bestritten werden. 
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Die Pflegearbeiten für die Hecke sowie das Rasenmähen sind im Zusammenhang mit den 
ohnehin in diesem Grundstücksbereich laufenden Pflegearbeiten der dortigen Außenanlagen 
zu realisieren. 
 
Im Rahmen der vorstehenden nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die Gesamtanla-
ge kämen noch Abschreibungsbeträge für die beiden Gebäude hinzu, die aber aufwands-
neutral wegen des Ertrags aus der Spende wären. Die Ausstattung mit Teleskopen etc. ist 
nach den haushaltsrechtlichen Regelungen bereits abgeschrieben und verursacht dadurch 
keinen Aufwand mehr. 
 
Notwendige Reparaturen an der Sternwarte oder Ersatzkäufe von Inventar wie z.B. Telesko-
pen etc. können aus städtischen Haushaltsmitteln allerdings nicht bestritten werden. Dieser 
Aufwand wäre durch die beteiligten Schulen - in der Regel durch ein finanzielles Engage-
ment ihrer Elternvereine - selbst zu finanzieren, was der Grundschule Lessingstraße und 
dem Gymnasium am Bötschenberg bereits aufgezeigt wurde. 
 
Die Eheleute Braun wünschen, dass im Bereich der Sternwarte durch eine Gedenktafel an 
den Errichter, langjährigen Betreiber und Spender, Herrn Manfred Braun, in geeigneter Form 
erinnert und das Ganze im Rahmen eines Pressetermins vorgestellt wird. 
 
Gemäß § 111 Absatz 7 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des nie-
dersächsischen Kommunalverfassungsrechts (NKomVG) in Verbindung mit § 25a der Ge-
meindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) obliegt die Entscheidung über die 
Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen  auch wenn sie den in 
Trägerschaft der Stadt stehenden Einrichtungen wie z.B. Schulen zugedacht sind  über 
einer Wertgrenze von 100 EUR grundsätzlich dem Rat. Bis zu einer Größenordnung von 
2.000 EUR ist die Zuständigkeit durch Ratsbeschluss vom 11.03.2010 auf den Verwaltungs-
ausschuss übertragen worden. Aufgrund der vorstehenden Gesamthöhe der Spende  der 
Restbuchwert beträgt nach den bekannten Kosten und den Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungsjahren rd. 1.000 EUR  ist die Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses gegeben. 
 
Nach alledem schlägt die Verwaltung vor, die Schenkung anzunehmen, im Gegenzuge Herrn 
Braun aus dem bestehenden Vertrag ohne weitere Rechte und Pflichten zu entlassen und 
auf Kosten der Stadt eine Gedenktafel, die auf den Spender hinweist, im Bereich der Stern-
warte anzubringen. Inhalt und Ausführung der Gedenktafel würde die Verwaltung zu gege-
bener Zeit mit Herrn Braun abstimmen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Schenkung der auf dem Grundstück der Grundschule Lessingstraße durch Herrn 

Braun betriebenen Privatsternwarte wird angenommen und die Gesamtanlage in städti-
sches Eigentum übernommen. 

2. Mit Herrn Braun ist ein Aufhebungsvertrag der derzeit bestehenden vertraglichen Rege-
lungen abzuschließen, wonach er ohne weitere Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 
entlassen wird. 

3. Der Anbringung einer Gedenktafel auf städtische Kosten im Bereich der Sternwarte wird 
zugestimmt und die Verwaltung ermächtigt, Inhalt und Ausführung der Gedenktafel unmit-
telbar mit Herrn Braun abzustimmen. 

 
 
 
gez. Wittich Schobert 
 
(Wittich Schobert) 
 

 

 




















